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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche ',Anfrage des Abgeordneten zum 
Nationalrat p'eter und Genossen ~ "Fahrpreisermäßigungen für 
Kriegsbeschädigte auf Privatbahnen" (Nr.141/J vom 17~VI.1970) 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Der "Innerösterreichische Personen- und Reisegepäcktarif 
Österreichische Bundesbahnen/Österreichische Privatbahnen 
(IÖPT)U - Tvz.Nr.'J51, gültig ab 1.Jänner.1968~ sieht im 
II.Hauptstück~ Abschnitt II1, Artikel V, "Fahrausweise.zum 

. .. . -~ . - - ;. 

" 

iermäßigten Fahrpreis für bestimmte Personengruppen - Halb= 
preisfahrkarten lt unter A) Halbpreisfahrkarten für Zivil­
blinde und für Schwerkriegsbeschädigte vor" Von den' außer 

. den ÖDB am lÖFT beteiligten Eisenbahnunte:t"'nehmen, nämlich: 
Graz-Köflacher-Eisenbahn- und Bergbau.-Gessllschaft in Graz; 
Montafonerbahn A.G. in Schruns; Raab-Ödenburg-Ebenfurter 
Eisenbahn. (österreichische Strecken), :Betriebsleitung 
Wulkaprodersdorf; Steiermärkische Landesbahnf.m in Graz; 
stern ~ Hafferl in Gmunden; Z:tllertaler Verkebrnbi3triebe 
A.G. in Jenbach; gewähren nur die von der Fa. Ste:r:n &; Haf.fen. 
betriebenen .Eisenbahnen diese Fahrpreiserrriäßigung nicht, 
räumen jedoch Zivil- und Kriegsblinde.n ha:.Cben Fallr:preis, 
FUhrhunden bzw. Eeglei tpersonen 'linentgeJ.:tliche Beförderung 
ein .• Die Zillertaler Verkehrsbetriebe s(i,hen Fahrausweise 
zum halben Fahrpreis für im Zillertal und dessen Seiten­
täler wohnhafte Schwerkriegs'beschädigte vor. Ebenso beför­
dern die Salzburger Verkehrsbetriebe Zivil- und Kriegsblinde 
'mit Ausweis sowie Schwerkriegsbeschädigte zum halben Preis 
u.deren Begleitpersonen und Führhunde unentgeltlich. 
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Außerdem gewähren die Aktiengesellschaft der "liener Lokal­
bahnen u.nd die Stubaitalbahn - letzteres Unternehmen außerhalb 

des Tarifes - sowohl Blinden als auch Schwerkriegsbeschädigten 
Fahrkarten zum ermäßigten Fahrpreis; ,die Stubaitalbahn beför­
de,rt Versehrte mit über 7.0 % Erwerbsminderung' und Tiroler 

Zi vil~ und Kriegsblirrde übe:r'hat:;.pt frei, wogegen auswärtige 

Blinde 50 % des Fahrpreises zu bezahlen haben; Führhuncle bzw" 
, Beglei ter \1el'den bei, der A. G. der Wi,ener Lokalbahnen frei 
,he.fcrdert; Begleitpersonen von K.Y'iegsblinden genießen auf " 

den Strecken der Stubai talbahn 25 %~'ige Fahrpreisermäßigung. 

Lediglich die nur im Sommer verkehrende Achenseebahn gewährt 
überhaupt keine derartigen Ermäßigungen. 

Da somit von den österreichischen :Privatbahne~ Halbpreisfahrten 
.für Kriegsbeschädigte gewährt werden- auf den von der Firma 
Stern & Hafferl betriebenen Eisenbahnen beschränkt au.f Zivil­
und Kriegsblinde - erscheint die in der Anfrage ventilierte 

~Ausweitung des Privatbahnunterstützungsgesetzes auf die von 
den Privatbahnen 'gewährten Fahrpreisermäßigungen für Kriegs­
beschädigte nicht erforderlich. 
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Wien, am 20. Juli 1970 
Der Bundesminister: 
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